
KW 31, 06.08.2022 
 
 
G e m e i n d e  G o m a r i n g e n  
 
Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  
 
d e r  S a t z u n g  ü b e r  d i e  f ö r m l i c h e  F e s t l e g u n g  
d e s  S a n i e r u n g s g e b i e t e s  „ O r t s m i t t e  I V “  i n  G o m a r i n g e n  

 
 

Auf Grund des § 142 Absatz 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) und § 4 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg (GemO), jeweils in der zuletzt geänderten Fassung, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Gomaringen in seiner Sitzung am 26.07.2022 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
 

L a n d k r e i s  T ü b i n g e n  
 

S a t z u n g  
 

über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Ortsmitte IV“ in Gomaringen 

 
Fassung vom: 26.07.2022 

 
 

§ 1 
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

 
Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. 
Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbessert und um-
gestaltet werden. Das insgesamt ca. 10,05 ha umfassende Gebiet wird hiermit als 
Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und erhält die Bezeichnung „Ortsmitte IV“. 

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegungen 
Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstück-
steilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Sat-
zung ebenfalls anzuwenden. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der 
in dem beiliegenden Lageplan „Sanierungsgebiet Ortsmitte IV“ vom Juni 2022 abge-
grenzten Fläche. Der Plan ist Bestandteil der Satzung und als Anlage beigefügt. 
 

§ 2 
Verfahren 

 
Die Sanierungsmaßnahme wird im umfassenden Verfahren durchgeführt. Die beson-
deren sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB finden Anwen-
dung. 
 

§ 3 



 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechts-
verbindlich. 
 
Anlage: Lageplan vom Juni 2022, Abgrenzung „Sanierungsgebiet Ortsmitte IV“ 
 

 
 
Hinweis: 
1. Die Laufzeit der Sanierung wird gem. § 142 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf den 

31.12.2036 festgelegt. 
 

2. Die Sanierungssatzung und die Beurteilungsunterlagen, insbesondere der Er-
gebnisbericht der vorbereitenden Untersuchungen, gem. 141 Absatz 1 BauGB, 
aufgrund derer die Sanierungsatzung beschlossen worden ist, können während 
der üblichen Dienstzeiten bei der Gemeindeverwaltung Gomaringen, Linden-
straße 63, 72810 Gomaringen während den üblichen Dienstzeiten: 

 
Montag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
von Jedermann eingesehen werden. Jedermann kann über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
Ein barrierefreier Zugang ist gewährleistet. 
Ansprechpartner im Bauamt der Gemeinde Gomaringen: 
Sachgebiet III/2, Herr Locher, Tel.: 07072 9155-4100 
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Weiterhin können die genannten Unterlagen im Internet auf der Homepage der 
Gemeinde Gomaringen eingesehen werden (https://www.gomaringen.de/stadtent-
wicklung-wirtschaft/bauen/bebauungsplaene-im-verfahren-sanierungsgebiete-
mit-oeff-bekmachung). 

 
3. Eine etwaige Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB bezeich-

neten beachtlichen Verfahrens- oder Formvorschriften sowie etwaige nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen dieser 
Satzung sind nach § 215 Absatz 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Sanierungssatzung gegen-
über der Gemeinde Gomaringen geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

 
4. Eine etwaige Verletzung der beachtlichen Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der 
GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Sanie-
rungssatzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO in dem dort bezeichneten Umfang un-
beachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 
Sanierungssatzung gegenüber der Gemeinde Gomaringen geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn  

 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Ge-

setzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss bean-
standet hat, oder die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften ge-
genüber der Gemeinde Gomaringen unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist. 

 
5. Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB wird besonders hingewiesen. 

Diese können - neben anderen einschlägigen Vorschriften - bei der Gemeinde-
verwaltung Gomaringen, Lindenstraße 63, 72810 Gomaringen während den übli-
chen Dienstzeiten (siehe oben) von jedermann im Rathaus eingesehen werden. 
 

6. Auf die Bestimmungen des § 144 BauGB (genehmigungspflichtige Vorhaben, 
Teilung von Grundstücken und Rechtsvorgänge) wird hingewiesen. 

 
Gomaringen, den 01.08.2022 
 
gez. 
Steffen Heß 
Bürgermeister 
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